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(54) LEBENSMITTELBEHÄLTER UND SYSTEM AUS MEHREREN LEBENSMITTELBEHÄLTERN

(57) Die Erfindung betrifft einen Lebensmittelbehäl-
ter (1) mit einem Deckel (3), einem Boden (13) und
Seitenwänden (11a, 11b, 11c). An dem Lebensmittelbe-
hälter (1) befinden sich mehrere optisch erfassbare
Markierungen (51, 53a, 53b, 53c, 53d), von denen min-

destens eine (51) bei Draufsicht auf den Deckel (3)
erfassbar ist, und mindestens eine weitere (53a, 53b,
53c, 53d) bei Sicht von einer Seite des Lebensmittelbe-
hälters (1) auf eine der Seitenwände (11a, 11b, 11c)
erfassbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Lebensmittelbehäl-
ter und insbesondere einen Lebensmittelbehälter mit
einer optisch erfassbaren Markierung sowie ein System
aus mehreren Lebensmittelbehältern.
[0002] Lebensmittelbehälter sind aus dem Stand der
Technik bekannt. Beispielsweise offenbart die Druck-
schrift DE 10 2021 003 554 A1 eine Verpackung für
Lebensmittel mit einemBodenteil, auf oder in das zumin-
dest ein Lebensmittel einlegbar ist, undeinemDeckelteil,
das mit dem Bodenteil verbindbar ist. Das Deckelteil ist
an vier lösbaren Befestigungen mit dem Bodenteil ver-
bindbar.
[0003] Die Druckschrift DE 10 2008 050 795 A1 offen-
bart einen Deckel für luftdichte Behälter. Der dort offen-
barte Deckel umfasst eine Mehrzahl von Verschlussla-
schengriffen, die drehbar mit dem Deckelkörper verbun-
den sind, und vorgesehen sind, in einer in der Oberkante
eines oberen Endes eines Behälterkörpers ausgebildete
Verschlusskerbe einzurasten. Die Verschlusslaschen-
griffe sind durch Folienscharniere mit dem Deckelkörper
verbunden.
[0004] Die Druckschrift DE 10 2021 203 792 A1 offen-
bart ein Gefäß als Träger für eine Speise, die in einem
Backofen zuzubereiten ist. Das Gefäß weist einen QR-
Code als optische Markierung auf. Durch Auslesen des
QR-Codes kann ein der Markierung zugeordneter
Steuervorgang in dem Backofen in Gang gesetzt wer-
den.
[0005] Bei gestapelter Lagerung von mehreren sol-
cherKistenergibt sicheinProblem, dassdieSchnittstelle
an dem Deckel verdeckt ist und somit nicht ausgelesen
oder identifiziert werden kann.
[0006] Es besteht daher Bedarf, einen Lebensmittel-
behälter zu schaffen, der die voranstehend erwähnten
Probleme beseitigt.
[0007] Die Druckschrift DE 10 2017 206 552 A1 offen-
bart einen Behälter auf dem an zumindest einer der
Wandungen ein QR-Code angebracht ist. Dies hat je-
doch den Nachteil, dass Behälter mit Gefäßteil und De-
ckel zusammengestellt werden können, bei dem die
optisch erfassbaren Markierungen sich unterscheiden
oder in einer Lagersituation dieselbe optisch erfassbare
Markierung an zwei Behältern auftaucht.
[0008] Aus der Druckschrift US 2021 371176 A1 ist es
bekannt ausschließlich eine einzige Markierung an ei-
nem Behälter, nämlich an einem mehrerer Verriege-
lungsscharniere des Behälters vorzusehen. Die Druck-
schrift EP 3 061 704 A1 offenbart die Anbringung der
identischer Markierungen an zwei gegenüberliegenden
Verriegelungsscharnieren des Behälters.
[0009] Ein erfindungsgemäßer Lebensmittelbehälter
hat einen Deckel, einen Boden und Seitenwände. An
dem Lebensmittelbehälter sind mehrere optisch erfass-
bare Markierungen vorhanden, von denen mindestens
eine bei Draufsicht auf den Deckel erfassbar ist, und
mindestens eine weitere bei Sicht von einer Seite des

Lebensmittelbehälters auf eine der Seitenwände erfass-
bar ist.
[0010] Durch das Vorsehen von weiteren optisch er-
fassbaren Markierungen die durch Blick auf eine der
Seitenwände des Lebensmittelbehälters erfassbar sind,
ist es möglich, auch in einem gestapelten Zustand meh-
rerer Lebensmittelbehälter jeden einzelnen optisch zu
erfassen und zu identifizieren.
[0011] Der Deckel kann mittels einem Verriegelungs-
scharnier an demLebensmittelbehälter befestigbar sein.
Der Deckel kann eine optisch erfassbare Markierung
aufweisen, und mindestens eines der Verriegelungs-
scharniere kann eine optisch erfassbareMarkierung auf-
weisen.
[0012] Bei einem Verriegelungsscharnier gemäß der
Erfindung handelt es sich um eine an dem Deckel vor-
gesehene Lasche die mittels Scharnier mit dem Deckel
selbst verbunden ist. Bei auf den Lebensmittelbehälter
aufgesetztem Deckel kann ein Abschnitt dieser Lasche
mit einem an dem Lebensmittelbehälter vorgesehenen
GegenstückdurchFormschlussoderKraftschluss inEin-
griff gebracht werden. Somit ist der Deckel fest mit dem
Lebensmittelbehälter verbunden und gegen ein unbe-
absichtigtes Lösen gesichert. Somit kann dann, bei ver-
riegelter Verriegelungslasche, eine an der Verriege-
lungslasche angebrachte optische Markierung von der
Seite her ausgelesen werden.
[0013] Der Deckel kann abnehmbar ausgeführt sein,
und es kann mindestens zwei gegenüberliegenden Sei-
tenwänden ein Verriegelungsscharnier zugeordnet sein.
Dabei kann jedes der Verriegelungsscharniere eine op-
tisch erfassbare Markierung aufweisen.
[0014] Es kann auch jeder Seitenwand ein Verriege-
lungsscharnier zugewiesen sein, und jedes der Verrie-
gelungsscharniere kann eine optisch erfassbareMarkie-
rung aufweisen.
[0015] Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass es
überhaupt nicht auf die Ausrichtung des Behälters inner-
halb des Stapels ankommt, da der Zugang zu einer
beliebigen Seitenwand genügt, um die optische Markie-
rung aus zu lesen bzw. zu identifizieren. Beispielsweise
können so 2 kleinere Behälter in Querlage auf einem
größeren Behälter in Längslage gestapelt sein, oder
selbst einen größeren Behälter in Längslage tragen.
[0016] Ein abnehmbarer Deckel erleichtert darüber
hinaus die Reinigung in einer Geschirrspülmaschine,
da ein geringerer Platzbedarf erforderlich ist, um die
voneinander getrennten Behälter und Deckel unterzu-
bringen.
[0017] Der Deckel kann alternativ mittels einem festen
Scharnier an einer der Seitenwände des Lebensmittel-
behälters angebracht sein und zumindest an der dem
Scharnier gegenüberliegenden Seite ein Verriegelungs-
scharnier aufweisen. Mittels dem Verriegelungsschar-
nier ist der Deckel in geschlossenem Zustand fixierbar.
Dabei kann der Deckel eine optisch erfassbare Markie-
rung aufweisen und zumindest das Verriegelungsschar-
nier kann eine optisch erfassbareMarkierung aufweisen.
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[0018] Die optisch erfassbare Markierung kann ein-
dimensional zum Beispiel in Form eines Barcodes oder
zweidimensional in Form eines QR-Codes ausgebildet
sein.
[0019] Vorteilhaft kann in demDeckel oder in einer der
Seitenwände ein Ventil zur Entlüftung des Lebensmittel-
behälters vorgesehen sein.
[0020] Gemäß dieser Ausgestaltung ist es möglich,
nach demVerschließen des Behälters in dessen Inneren
einen Unterdruck herzustellen, wodurch die Haltbarkeit
von gelagerten Lebensmitteln verbessert wird.
[0021] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
des Deckels mit den Verriegelungsscharnieren, von de-
nen zumindest eines, bevorzugt aber alle, die optisch
erfassbareMarkierung aufweisen, ist esmöglich, auch in
einem gestapelten Zustand vonmehreren Lebensmittel-
behältern eine einzelne optische Markierung eindeutig
zu erfassen und zu identifizieren. Dies ist insbesondere
dann vorteilhaft, wenn die an dem Deckel vorhandene
optische Markierung aufgrund des Darüberstapelns von
anderen Behältern nicht sichtbar ist.
[0022] Während es möglich ist, auch an den Seiten-
wänden des Lagerbehälters selbst optische Markierun-
gen vorzusehen, ist dies weniger bevorzugt. In diesem
Fall muss nämlich darauf geachtet werden, dass der
ebenfalls eine optische Markierung aufweisende Deckel
dem die gleiche optische Markierung aufweisenden La-
gerbehälter richtig zugeordnet wird.
[0023] Daher ist es bevorzugt, dass lediglich an dem
Deckel die optischenMarkierungen vorgesehen sind, da
dann ein Zusammensuchen des Deckels mit dem zuge-
ordneten Behälter nicht nötig ist, sondern jeder von der
Größe her geeignete Behälter verwendet werden kann.
Um die Auslesbarkeit von der Seite zu ermöglichen, ist
mindestens eine der Verschlusslaschen des Verriege-
lungsscharniersmit der optischenMarkierung versehen.
[0024] Erfindungsgemäß ist auch vorgesehen, dass
mehreren Lebensmittelbehälter ein System bilden. Da-
bei ist dieoptischerfassbareMarkierungauf denDeckeln
der Lebensmittelbehälter vorhanden und die Gefäßteile
der Lebensmittelbehälter sind frei sind von optisch er-
fassbaren Markierungen. Hierdurch ist es möglich, die
Deckel mit beliebigenGefäßteilen zu verwenden und die
Eindeutigkeit der Zuordnung des Lebensmittelbehälters
erfolgt über die Markierung bzw. die Markierungen am
Deckel. Dazu sind die Deckel in dem System zu den
mehreren Gefäßteilen kompatibel. Das bedeutet, dass
die mehreren Deckel austauschbar an den mehreren
Gefäßteilen angeordnet werden und befestigt werden
können und so aus einem Deckel und einem Gefäßteil
ein Lebensmittelbehälter gebildet werden kann und ein
Lebensmittelbehälter verschlossen werden kann.
[0025] Es ist in dem System möglich, dass die Gefäß-
teile unterschiedliche Größen aufweisen.
[0026] WeitereVorteilederErfindungergebensichaus
der folgenden Beschreibung einer derzeit bevorzugten
Ausführungsform, die anhandder Figuren gegebenwird.
In den Figuren zeigt:

Fig. 1 eine Längsseitenansicht eines erfindungsge-
mäßen Lebensmittelbehälters;

Fig. 2 eine Breitseitenansicht des Lebensmittel-
behälters;

Fig. 3 eine Ansicht eines Lebensmittelbehälters von
oben.

[0027] Eine derzeit bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung wird ausgehend von den Figuren 1 bis 3 be-
schrieben.
[0028] Die Fig. 1 ist eine Längsseitenansicht eines
Lebensmittelbehälters 1. Der Lebensmittelbehälter 1
weist vier Seitenwände 11a, 11b, 11c und 11d sowie
einem Boden 13 auf. Im Wesentlichen handelt es sich
bei dem Lebensmittelbehälter 1 um einen oben offenen
Quader. Die vier Seitenwände 11a, 11b, 11c und 11d
sowie derBoden13bildeneinenGefäßteil 2 desLebens-
mittelbehälters 1. Zum Verschließen des Lebensmittel-
behälters 1 dient ein Deckel 3. Ein verschlossener Le-
bensmittelbehälter 1 wird somit aus Gefäßteil 2 und
Deckel 3 gebildet.
[0029] Der Deckel 3 ist in der Fig. 3 in einer Draufsicht
dargestellt. Der Deckel 3 ist im Wesentlichen rechteckig
ausgebildet und vorgesehen, anOberkanten der Seiten-
wände 11a, 11b, 11c und 11d des Lebensmittelbehälters
1 aufgesetzt zu werden. An den Seiten des Deckels 3
sind Laschen 31a, 31b, 31c und 31d vorgesehen, die
mittels Scharnier an demDeckel 3 angebracht sind. Zum
Verschließen des Lebensmittelbehälters 1 werden die
Laschen 31a, 31b, 31c und 31d aus der in der Fig. 3
gezeigtenPosition an dieSeitenwände 11a, 11b, 11c und
11d angeklappt. Die Laschen 31a, 31b, 31c und 31d
weisen Mittel auf, um mit an den Seitenwänden 11a,
11b, 11c und 11d des Lebensmittelbehälters 1 vorge-
sehenen Gegenstücken in formschlüssigen Eingriff zu
geraten. Dadurch ist ausgeschlossen, dass die Laschen
31a, 31b, 31c, 31d unbeabsichtigt wieder in die aus der
Fig. 3 ersichtliche Öffnungsposition aufklappen.
[0030] Somit ist der Lebensmittelbehälter 1 durch das
Umklappen der Laschen 31a, 31b, 31c und 31d zuver-
lässig verschlossen.
[0031] Zur Identifizierung weist der Deckel 3 eine op-
tische Markierung 51 auf, die auch in einem verschlos-
senen Zustand des Lebensmittelbehälters in der Drauf-
sicht sichtbar ist. Darüber hinaus weisen die Laschen
31a, 31b, 31c und 31d jeweils eine gleichartige optische
Markierung 53a, 53b, 53c und 53d auf. Diese optischen
Markierungen an den Laschen 31a, 31b, 31c und 31d
sind durch das Umklappen der Laschen 31a, 31b, 31c
und31d von jeder Seite des Lebensmittelbehälters sicht-
bar.
[0032] Somit ist es möglich, auch in einem Zustand, in
dem der Deckel 3 des Lebensmittelbehälters 1 z.B. auf-
grund einesÜbereinanderstapelnsmehrerer Lebensmit-
telbehälter nicht zugänglich ist, und somit die optische
Markierung 51 auf demDeckel 3 selbst nicht sichtbar ist,
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eine der optischenMarkierungen 53a, 53b, 53c oder 53d
zu erfassen und auszulesen. Diese befinden sich im
verschlossenen Zustand des Behälters 1 nämlich auf-
grund des Herunterklappens der Laschen 31a, 31b, 31c
und31danden jeweiligenSeitendesLebensmittelbehäl-
ters.
[0033] Gemäß der Ausführungsform handelt es sich
bei den optischen Markierungen um immer um densel-
benQR-Code.Anstelle einesQR-Code sind aber andere
Arten von optischen Markierungen wie zum Beispiel ein
Barcode oder auch einfache Symbole wie Kreise, Drei-
ecke, Quadrate oder Sterne möglich.
[0034] Die Ausgestaltung der optischen Markierung
als QR-Code ermöglicht es, den durch den QR-Code
eindeutig identifizierbaren Deckel und den durch diesen
verschlossenen Lebensmittelbehälter Daten betreffend
den Inhalt des Lebensmittelbehälters zuzuweisen und
diesezuverwalten.Bei denDatenkannessichumdieArt
der Lebensmittel, um ein Ablaufdatum, um einen Nutri-
Score um Hinweise zur weiteren Verarbeitung wie z.B.
Rezepte usw. handeln.

Patentansprüche

1. Lebensmittelbehälter (1) mit

einem Deckel (3) und einem Gefäßteil (2)
wobei das Gefäßteil (2) aus einem Boden (13)
und Seitenwänden (11a, 11b, 11c) besteht,
wobei sich an dem Lebensmittelbehälter (1)
mehrere optisch erfassbare
Markierungen (51, 53a, 53b, 53c, 53d) befinden,
wobei mindestens eine der mehreren, optisch
erfassbaren
Markierungen (53a, 53b, 53c, 53d) bei Sicht von
einer Seite des Lebensmittelbehälters (1) auf
eine der Seitenwände (11a, 11b, 11c) erfassbar
ist,
wobei es sich bei der optisch erfassbaren Mar-
kierung um eine eindimensionale Schnittstelle
wie einen Barcode oder eine zweidimensionale
Schnittstelle wie einen QR-Code handelt,
wobei der Deckel (3) mittels einem Verriege-
lungsscharnier (31a, 31b, 31c, 31d) an dem
Lebensmittelbehälter (1) befestigbar ist,
wobei mindestens eines der Verriegelungs-
scharniere (31a, 31b, 31c, 31d) eine optisch
erfassbareMarkierung (53a, 53b, 53c, 53d) auf-
weist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Deckel (3) eine optisch erfassbare Markie-
rung (51) aufweist, wodurch mindestens eine
der mehreren, optisch erfassbaren Markierun-
gen (51) bei Draufsicht auf den Deckel (3) er-
fassbar ist.

2. Lebensmittelbehälter nachdemvorangehendenAn-

spruch, wobei

der Deckel (3) abnehmbar ausgeführt ist, und
mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten-
wänden (11a, 11c) ein Verriegelungsscharnier
(31a, 31c) zugeordnet ist, und jedes der Verrie-
gelungsscharniere (31a, 31c) eine optisch er-
fassbare Markierung (53a, 53c) aufweist.

3. Lebensmittelbehälter nach einem der vorangehen-
den Ansprüche,
wobei jeder Seitenwand (11a, 11b, 11c) ein Verrie-
gelungsscharnier (31a, 31b, 31c, 31d) zugewiesen
ist und jedes der Verriegelungsscharniere (31a, 31b,
31c, 31d) eine optisch erfassbare Markierung (53a,
53b, 53c, 53d) aufweist.

4. Lebensmittelbehälter (1) nach Anspruch 1, wobei
der Deckel mittels einem festen Scharnier an einer
der Seitenwände des Lebensmittelbehälters ange-
bracht ist, und zumindest an der dem Scharnier ge-
genüberliegenden Seite ein Verriegelungsscharnier
aufweist, mittels dem der Deckel in geschlossenem
Zustand fixierbar ist, wobei der Deckel eine optisch
erfassbare Markierung aufweist, und zumindest das
Verriegelungsscharnier eine optisch erfassbare
Markierung (53a, 53b, 53c, 53d) aufweist.

5. Lebensmittelbehälter nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei
in demDeckel oder einer der Seitenwände ein Ventil
zur Entlüftung des Lebensmittelbehälters vorgese-
hen ist.

6. System bestehend aus mehreren Lebensmittelbe-
hältern gemäß wenigstens einem der vorangehen-
den Ansprüche,

wobei die mehreren optisch erfassbaren Mark-
ierungen auf den Deckeln der Lebensmittelbe-
hälter vorhanden sind und die Gefäßteile der
Lebensmittelbehälter frei sind von optisch er-
fassbaren Markierungen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mehreren Deckel zu den mehreren Gefäß-
teilen kompatibel sind
und
diemehrerenDeckel austauschbarandenmeh-
rerenGefäßteilen, zumBildenundVerschließen
eines Lebensmittelbehälters eingerichtet uns
ausgeführt sind.
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